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Ergebnisse der Wahl der Ortsvorsteher 
 
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 3. Juni 2014 das Ergebnis der Wahl der Ortsvorsteherinnen 
und Ortsvorsteher in den Ortsteilen Klein Kreutz, Schmerzke, Göttin, Mahlenzien, Kirchmöser und Plaue ermittelt und 
folgende Feststellungen getroffen: 
 
a)  Ortsteil Klein Kreutz 

 
aa)   Zahl der Wahlberechtigten:     613 

Zahl der Wählerinnen und Wähler:     351 
Zahl der ungültigen Stimmen:    15 
Zahl der gültigen Stimmen:     336 

 

Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Bewerber: 
 1. Thomas Koppe (CDU)   161 Stimmen 

  2. René Mahlow (Einzelwahlvorschlag) 175 Stimmen 

 

ab) Die Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen umfasst, beträgt mindestens 169 

Stimmen. 

 

   Die Stimmenzahl, die mindestens 15 vom Hundert der wahlberechtigten Personen umfasst, beträgt 92 

 Stimmen. 

 

   Die erforderliche Stimmenzahl für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers nach Maßgabe des § 84 
Abs. 2 in Verbindung mit § 72 Abs. 2 Satz 1 des BbgKWahlG beträgt 169 Stimmen. 

 

ac)   Der Wahlausschuss stellte fest, dass Herr René Mahlow die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat und somit 

zum Ortsvorsteher im Ortsteil Klein Kreutz gewählt worden ist. 
 
b)   Ortsteil Schmerzke 

 
ba)   Zahl der Wahlberechtigten:        876 
   Zahl der Wählerinnen und Wähler:      386 
   Zahl der ungültigen Stimmen:            8 
   Zahl der gültigen Stimmen:        378 

 

 Von den gültigen Stimmen lauteten auf: 
   1. JA                 270 Stimmen 
   2. NEIN               108 Stimmen 

 

bb)   Die Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen umfasst, beträgt mindestens 190 

Stimmen. 

 

   Die Stimmenzahl, die mindestens 15 vom Hundert der wahlberechtigten Personen umfasst, beträgt 132 

 Stimmen. 

 

   Die erforderliche Stimmenzahl für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers nach Maßgabe des § 84 
Abs. 2 in Verbindung mit § 72 Abs. 2 Satz 1 des BbgKWahlG beträgt 190 Stimmen. 

 

bc)   Der Wahlausschuss stellte fest, dass Herr Ernst Wegerer die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat und somit 

zum Ortsvorsteher im Ortsteil Schmerzke gewählt worden ist. 
 
c)   Ortsteil Göttin 

 
ca)   Zahl der Wahlberechtigten:    730 
   Zahl der Wählerinnen und Wähler:      379 
   Zahl der ungültigen Stimmen:     25 
   Zahl der gültigen Stimmen:    354 

 

Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Bewerber: 
   1. Edgar Baerenz (Einzelwahlvorschlag)   120 Stimmen 
   2. Bernd Voigt (Einzelwahlvorschlag)      234 Stimmen 

    

cb)   Die Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen umfasst, beträgt mindestens 178 

Stimmen. 

 

   Die Stimmenzahl, die mindestens 15 vom Hundert der wahlberechtigten Personen umfasst, beträgt 110 

 Stimmen. 

 

   Die erforderliche Stimmenzahl für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers nach Maßgabe des § 84 
Abs. 2 in Verbindung mit § 72 Abs. 2 Satz 1 des BbgKWahlG beträgt 178 Stimmen. 

 

cc)   Der Wahlausschuss stellte fest, dass Herr Bernd Voigt die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat und somit zum 

Ortsvorsteher im Ortsteil Göttin gewählt worden ist. 
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d)   Ortsteil Mahlenzien 

 
da)   Zahl der Wahlberechtigten:         113 
   Zahl der Wählerinnen und Wähler:          68 
   Zahl der ungültigen Stimmen:                0 
   Zahl der gültigen Stimmen:              68 

 

 Von den gültigen Stimmen lauteten auf: 
   1. JA                   60 Stimmen 
   2. NEIN                   8 Stimmen 

 

db)   Die Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen umfasst, beträgt mindestens 35 

Stimmen. 

 

   Die Stimmenzahl, die mindestens 15 vom Hundert der wahlberechtigten Personen umfasst, beträgt 17 Stimmen. 

 

   Die erforderliche Stimmenzahl für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers nach Maßgabe des § 84 
Abs. 2 in Verbindung mit § 72 Abs. 2 Satz 1 des BbgKWahlG beträgt 35 Stimmen. 

 

dc)   Der Wahlausschuss stellte fest, dass Herr Karl-Dietrich Roth die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat und 

somit zum Ortsvorsteher im Ortsteil Mahlenzien gewählt worden ist.  
 
e)   Ortsteil Kirchmöser 

 
ea)   Zahl der Wahlberechtigten:      3 434 
   Zahl der Wählerinnen und Wähler:      1 528 
  Zahl der ungültigen Stimmen:               27 
  Zahl der gültigen Stimmen:        1 501 

 

 Von den gültigen Stimmen lauteten auf: 
   1. JA                 1 187 Stimmen 
   2. NEIN                  314 Stimmen 

 

eb)   Die Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen umfasst, beträgt mindestens 751 

Stimmen. 

 

   Die Stimmenzahl, die mindestens 15 vom Hundert der wahlberechtigten Personen umfasst, beträgt 516 Stimmen. 

 

   Die erforderliche Stimmenzahl für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers nach Maßgabe des § 84 
Abs. 2 in Verbindung mit § 72 Abs. 2 Satz 1 des BbgKWahlG beträgt 751 Stimmen. 

 

ec)   Der Wahlausschuss stellte fest, dass Frau Ines Budick die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat und somit zur 

Ortsvorsteherin im Ortsteil Kirchmöser gewählt worden ist.  
 
f)   Ortsteil Plaue 

 
fa)   Zahl der Wahlberechtigten:      2 287 
   Zahl der Wählerinnen und Wähler:       878 
   Zahl der ungültigen Stimmen:              9 
   Zahl der gültigen Stimmen:           869 

 

 Von den gültigen Stimmen lauteten auf: 
   1. JA                    685 Stimmen 
   2. NEIN                  184 Stimmen 

 

fb)   Die Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen umfasst, beträgt mindestens 435 

Stimmen. 

 

   Die Stimmenzahl, die mindestens 15 vom Hundert der wahlberechtigten Personen umfasst, beträgt 344 Stimmen. 

 

   Die erforderliche Stimmenzahl für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers nach Maßgabe des § 84 
Abs. 2 in Verbindung mit § 72 Abs. 2 Satz 1 des BbgKWahlG beträgt 435 Stimmen. 

 

fc)   Der Wahlausschuss stellte fest, dass Frau Dr. Lieselotte Martius die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat und 

somit zur Ortsvorsteherin im Ortsteil Plaue gewählt worden ist. 
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Ergebnis der Wahl der Ortsbeiräte 

 
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 3. Juni 2014 das endgültige Wahlergebnis der Wahl der 
Ortsbeiräte in den Ortsteilen Gollwitz und Wust ermittelt und folgende Feststellungen getroffen: 
 
a)   Ortsteil Gollwitz 

 
aa)   Zahl der Wahlberechtigten:       404 
   Zahl der Wählerinnen und Wähler:     243 
   Zahl der ungültigen Stimmzettel:           6 
   Zahl der gültigen Stimmen:       706 
   Zahl der Sitze insgesamt:            3 
 
ab)   Die für den einzelnen Wahlvorschlag abgegebenen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen 

Wahlvorschlagsträgern insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt: 
 

lfd. Nr. Name der Partei, Wählergruppe Kurzbezeichnung Stimmen Sitze 

1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD 529 2 

2 Freie Demokratische Partei FDP 177 1 

 
ac)   Folgende Bewerber sind als Mitglieder des Ortsbeirats im Ortsteil Gollwitz gewählt: 

1. Nicole Näther (SPD) – 529 Stimmen 
   2. Andreas Heldt (FDP) – 177 Stimmen 
 
ad)   Ersatzpersonen: keine 
 
 
b)   Wust 

 
ba)   Zahl der Wahlberechtigten:       333 
   Zahl der Wählerinnen und Wähler:     178 
   Zahl der ungültigen Stimmzettel:           4 
   Zahl der gültigen Stimmen:       522 
   Zahl der Sitze insgesamt:            3 
 
bb)   Die für den einzelnen Wahlvorschlag abgegebenen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen 

Wahlvorschlagsträgern insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt: 
 

lfd. Nr. Name der Partei, Wählergruppe Kurzbezeichnung Stimmen Sitze 

1 Wählergruppe „Feuerwehr Wust“ WG FF-Wust 304 2 

2 Einzelwahlvorschlag Foest    73 - 

3 Einzelwahlvorschlag Krellenberg  145 1 

 
bc)   Folgende Bewerber sind als Mitglieder des Ortsbeirats im Ortsteil Wust gewählt: 
   1. Lothar Schmidt (WG FF-Wust) – 137 Stimmen 
   2. René Schultze (WG FF-Wust) – 89 Stimmen 
 3. Karsten Krellenberg (Einzelwahlvorschlag) – 145 Stimmen 
 
bd)   Ersatzperson: Hartmut Schäfer (WG FF-Wust) 

 


